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Ist ii lange Bank zu kurz?

Es ist nicht die lange Bank im
Bundeshaus oder in einem tiefer
eingestuften Regierungsgebäude gemeint,
auf die jede Obrigkeit so liebend

gern die Probleme schiebt, die dem
simplen, aber einfachen Geiste
unmaßgeblicher Mitbürger
fälschlicherweise als dringlich erscheinen
mögen. Wie gut die Exekutive
jeweils daran tut, die Dringlichkeit
souverän und selbständig (um nicht
zu sagen: selbstherrlich und
unbekümmert um <antiquierte> gesetzliche

Fristen) in aller Ruhe «im
Stadium des Studiums» warten zu
lassen, erweist sich dann, wenn die
Akten nach Jahren endlich am
hinteren Ende der langen Bank zu
Boden fallen. Was sieht man dann,
wenn sich die Aktenstaubwolke ein
wenig gelegt hat? - Von Dringlichkeit

keine Spur! - Was zu beweisen
war.

*
Von einer andern langen Bank soll
hier die Rede sein: von der
Anklagebank. Und die ist in vielen
Fällen entschieden zu kurz. Es fehlen

oft einige Plätze; Plätze, die
besetzt sein müßten, wenn Recht
Recht bleiben soll. Besetzt von
irgend einem, dessen Name in der
Anklage fehlt. Vielleicht müßte
rechtens ich darauf sitzen. Oder
Sie. Oder ein paar von denen, die
jeweils am Ausgang des Gerichtsgebäudes

warten, um den
Angeklagten oder Verurteilten Drohungen

und unflätige Beschimpfungen
nachzubrüllen; die wütend auf die
Polizisten spucken, die pflichtgemäß

die Lynchgelüste Selbstgerechter
in Schranken halten. Vielleicht

gehörten gar jene Beflissenen mit
auf die zu kurze Anklagebank, die
sich beim Schwurgericht schriftlich

anerboten, die Ringwiler
Teufelaustreiber zu henken. «... und
würde ich diese Arbeit selbstverständlich

gratis erledigen, wenn
nicht Ihr breiweichen Rechtsverdreher

entgegen dem gesunden
Volksempfinden ...»

*
Um kurz bei diesem traurigen Fall
zu bleiben: Haben nicht die Eltern
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der Gemarterten gröblich ihre
Elternpflicht verletzt, als sie sich aus
lauter Verblendung nicht mehr
nach ihrem Kind zu erkundigen
wagten, sondern sich mit
Informationsbröcklein zufrieden gaben, die
ihnen in vielmonatlichen Abständen

von den «heiligen Eltern»
gnadenweise zugeworfen wurden? Ist
Vernachlässigung der Elternpflicht
nicht strafbar? - Und wie hat
der Lehrer seine gesetzliche
Fürsorgepflicht dem Kinde gegenüber
erfüllt, das mit blaugeschlagenem
und verschwollenem Gesicht in die
Schule kam? Genügte da, einem
heimversorgten Kinde gegenüber,
der faule Witz mit der Frage, ob
es einen Boxkampf zu bestehen
gehabt habe? Wäre die Quälerin nicht
vorsichtiger geworden, wenn sie
hätte merken müssen, daß man ihr
auf die bekrallten Finger sah? -Und haben die Nachbarn im
Aargauer Dörflein während vollen
sieben Jahren nie gemerkt, daß bei
ihrem Nachbarn vier unangemeldete
Gäste hausten? Und kam ihnen,
als treuen Staatsbürgern, nicht der
Gedanke, daß nur der sich vor der
Behörde zu verstecken braucht, der
Unsauberes verbirgt? - Man wird
das Gefühl nicht los: Die Zürcher
Anklagebank war zu kurz! Auch
dann, wenn das Bezirksgericht wegen

Bagatellfällen nachgedoppelt
haben wird, wegen Begünstigung,
Irreführungsversuch und so.

*
Ein Fall, der immer wieder
vorkommt: Ein Stief- oder Pflegevater

hat sich an einem Kinde
vergangen. Ich habe in meinem Leben
drei solcher Fälle aus näherer
Distanz erlebt. Und jedesmal meldeten

sich hinterher Leute, die sagten:

«Endlich! Darauf haben wir
längst gewartet. Wenn Sie wüßten,
was wir im Verlaufe der Zeit
beobachtet haben! Wenn wir hätten
reden dürfen ...» Warum nicht
dürfen? Die Wahrheit darf man
sagen. Man verlangt ja von
keinem, daß er eine fixfertige
Anklageschrift einreiche. Aber so viel
Mut und menschlichen Anstand
sollte man aufbringen, daß man an
zuständiger Stelle klipp und klar
sagte, was man gesehen hat - mehr
nicht. Wer das versäumt hat, soll
nicht auf den Verbrecher mit
Fingern zeigen, sondern der soll sich
fragen, ob nicht die Anklagebank
um einen Platz zu kurz gezimmert
sei: um den Platz, auf den er selber

gehörte.

*
Ein anderer - bei gewissen Lesern
höchst beliebter - gar nicht seltener

Zeitungsfall: Der Kassier X
hat dick unterschlagen und alles in

Konstanz oder Evian verspielt. Er
hat in vier Jahren fünf Autos
gekauft und weiterverkitscht, hat ein
Motorboot angeschafft und und

<Man> hat darüber natürlich
geklatscht im großen oder kleinen
Kaff - es gibt ja Kaffs mit über
100 000 Einwohnern. <Man> hat
doch eine Ahnung gehabt, was der
X ungefähr verdient - so etwas
weiß <man> doch vom lieben Nächsten

und Uebernächsten. «Nimmt
mich nur wunder, wie lange es

dauert, bis .» Und wenn dann
der Krug nicht länger zum
sprichwörtlichen Brunnen geht, sondern
bricht: «Hab ich's nicht schon vor
anderthalb Jahren gesagt, daß...?»
Gesagt schon - aber wem? Bloß
andern Waschweibern irgendwelchen

Geschlechts? Oder dem
Gefährdeten selbst? Oder dessen

vorgesetzter Behörde? - Die Bank, auf

der dieser Angeklagte mutterseelenallein

sitzen muß, ist viel zu kurz.
Es gehörten auch alle drauf, die in
seinen Superwagen mitfuhren, die
sich vom großzügigen X freihalten
ließen - und alle, die <es> lange
vorausgesehen hatten - die zwar
klatschten, aber nicht redeten.
Es ist gut, daß Justitia die Augenbinde

trägt; es ist nötig, daß sie
«ohne Ansehen der Person» urteilt.
Aber links und rechts nebenaus
schielen - das sollte sie, die Justitia.

Ja, und was dann?
Dann müßte sie mit dem Zeigefinger

diesen und jenen
Danebenstehenden - möge er nun hämisch
grinsen oder in moralischer Entrüstung

machen und Gott danken,
daß er nicht sei wie dieser Sünder
- heranwinken und ihn sanft auf
einen leeren Platz der zu kurzen
Anklagebank drücken, wo er rechtens

hingehörte.

*
Ob Justitia - streng, wie wir sie
ja gerne sehen - nicht auch schon
Grund gehabt hätte, uns
heranzuwinken Sie vielleicht Oder
mich AbisZ
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